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~ -iCer Ermi~tlungsrichter

'.: '~:S B u n ;:;e s 9 e r ich t s h.o fes

75 KARlSRUHE I, d~" 14. AUfs"Ust 1973
Postfach lG 61
HC.:renstr'.ße 45 a.

Fermprer:her (0721) 159-1
Durch~ahl 159----

Besohluß

In dem Ermitt1ungsverfIDuren

gogen
Andrees Baader u.a.

hlers Ronald J... u g u s tin.....--_._~.. ,
gebor~n e..TIl 20. NoveDlb~r 1949 in .Amsterdo.m:;
z. Zt •• in Untersu~'hu:ngsha1:t in den Jt4St:t7vcl1z~}.gDtmst;a.l ton.
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Wittlich,
i

t

"legen
Verdachts der r'1:~tgliec.schaft 111einer krlrr.d.neJJ ..cll Vo!'~in:tgu.!lg u. E:'.~.

wird auf Antrag dos Genoralbundescinwalts beim Btlndesgo~1chtsho~

angeordnet:

1.) Dvr BeschuJ.digta da~f nu~ Besuche zci~er A1~7,phörlgcn

empfangen.

2.) De~"Postverlwhr des Beschuldigten (ein- u...Yld at\~g0hend.o
Post) wir-d auf' den Verl~ehr mit Jingehörigen trrl.d üD'(:l:1.c;h~tl
Stellvn beschränh~e

3.) DEr E~schuldigte darf Zeitungeu und Zeitschrifton nu~ d~rch

Vel~ttllli~g de~ Vollzugsan~talt beziehen.
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Der Eeschuldigte dar~ EU.eber nur durch ~Vennittl'ung dor

Voll~Jgsanst&lt cd~r 08r Vcrt~i~iger unmittelbar VOill Verlag J

oder der EucrJ1andlung bcziohen. Boi Ve~ittlung durch die 4·VcrteidigiLcr ist spätestens mit der Aill:r;ebc der B(>stcl1ung·· !, F

cem Leiter der Vollzugsanstalt ei~~ Aufstellung zu Uucr-

senden, dle es ihm eITJQglioht, nach dem Eingang der DUcho!'

SendUl'ig die Ü1JerEdnstiumung der Ubarsal1dteu Blicher mit; deI~

Bestellungzu p~on.

4. )

\

,
\
\

\I
\,
\

\,
\
•



5.)

s

I
t
I
fi

I

t'.
i.

t
J
'~:~
:~

, It
! lil

Die aufgrund einer gcmM Nr. 4 erfolgten Bestellung vo~ f:jI ,I

Verlag oder der Bucbhanc11ung übersandten Bücher sind I /i/ ,~

durch den. Leiter der VollzuGsanstü.lt oder einem von die-'

sem beauftragten Beamten durc~-uBehen und da~achdem
I

Beschuldigeol1' auszuh3.r..digon. Sofern gegen die Aushlind1gw.1,g

,Bedelu:en best~hen. ist die Entscheidung des Ennittlungs

:richters einzuholen.

60) nUchersendungent die nicht durch -<Verffiittlung der Voll
zugSELi1staJ. t oder der Vorteidiger" vera!llaßt" \'lonJon sind,
sind. zur Babe des Beschuldigten zu nehm~n oder, ''fenn der
Beschuldi[,rte es \fJ.nSCilt:, an den Absender zurUGkzusond(.:n .•

GrUndel

Dor BeschulQtgte iclt nach dem Erg0bnis der bishor durch

gafUhrtan Ermittlungen verdächtig, Hitglied der als ilRotc Arm.::.~

Fraktion n oder flBaader;.~Heinl1ot-Banden bekanntge\'lordoncn VOr'eini
hrung militmlter PJU1rchicten zu sein, deren Ziel es ist, die

~rcLholtliche Grundordn1xng in der Bundesrepublik Dcu+'schland

mit lIitteln der Gewalt 'Ulld des Torro:rs zu besei -eigen .. Die Hit
glieder dieser Itriminefulen Verei~gung erheben nicht nur ~tG
Fordertnlg "nachllFreihei t für die pol1 tis~h~n Gefangenc:':1", \vomlt
sie j.hra kriminell gcvlOrdenon Gesl~.l.D.ungsfrcunde melrcl'l, sondoT."'tl

sind 'euch -~l!~ die Ernittlungan ergeben haben - &ntschlosscn,

diese, falls ~öglich, mit Gewalt V~ befreien. Nach dem Ermitt

lun3sergebnis ist der Verdacht bogritndet, d~ß dia noch in Frei

hei t be:eindlichen. nLtglledcr der krir:linollen Vereir-J.gung sOlde
diesen nahestehende Personen die Abn1cht haben~ die Möglichkeit

von Besuchen bei dem Beschuldigten ~ttr die Ubermd.ttlung von

Befreiungsplänen oder zur Aushändigu..1'lg von Au~bruch~p.'!o:~.'kzeugel:'

und den Postvarkebr mit dem Beschuldigten zur OberIn! ttlung,

.. ;; ...
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versch1Usse1 ter' Hitteilungen über Befre1ungsplfule und dGn I

Ernrl.ttlungsstand zu benutzen .. Die Gefahr e1:J.es solchen. Riß;'"
. brauchs des Post- un..rl Besuchsverkehrs kann durch Kontroll.·'·

m<.·:t.ßna.h:rren nicht mit der er'dorderl1ch~n Sieherheit ausgeschlonsen
\terden. Gemäß § 119 Ans. 3·· S-i;POmußten deshalh die oben ange
gebenen Beschr::L.'1l~Ingen, von denen der Basuchs- und Postvcl'l'~elu'

mit den Verteidigorn ni.CJ.~t berUhrt '11rd, E'ngeordnat w8I'deJ.l. ~. (Yg~. 1•.1 übrigen Beschluß des 3. strafsenats des B'ln.desgericht. .hofes vom 21. c.Tuli 1972 in dem Er-rwittlungsveriaJu'eu g0gen
BaaCier·u.a. - stB 19/72 .•.}.. ' - .

Dr. Y'JlObli eh
Richter an 3undes6el"iehtsh'Jf
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Rechtsanwälte

DR. KLAUS CROISSANT
JÖRG LANG

STUTTGART • KÖNIGSTRASSE 31 B
Telefon 296356, 294387

An den
Bundesgerichtshof
- Ermittlungsrichter -

7500 Kar 1 s ruh e

- 1 BJs 6/71 -

7000 Stuttgart, den 29. 1. 1974
Yß

In dem Ermittlungsverfahren gegen

Ronald A U G U S TIN

wegen des Verdachts nach § 129 StGB

stellen wir den Antrag,

gem~ß § 119 Ahs. 6/Abs. 3 StPO
anzuordnen, das am 11. 1. 1974
in der Justizvollzugsanstalt
Stuttgart-Stammheim an der Fen
steröffnung der Zelle unseres
Mandanten angebrachte Fliegen
gitter zu entfernen.

Begründung:

I.

Das Fenster der Zelle unseres Mandanten besteht aus

verstlrkten Mattglasscheiben (Panzerglas). Die Fen-
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steröffnung ist neben einer doppelten Reihe von Gitter

stäben auf der Innenseite noch mit einem Drahtrost ver

sehen. Auf der Außenseite befand sich seit der Einlie

ferung unseres Mandanten sogenanntes Fliegengitter.

Die Anbringung eines solchen Fliegengitters, das dem

Häftling zusätzlich Licht und Luft wegnimmt, ist mit

den Geboten des Artikels 104 Abs. 1 Satz 2 des Grundge

setzes und des Artikels 3 der Mensohenrechtskonvention

unvereinbar.

Unser Mandant hat das Fliegengitter, eine der beschä

mendsten "Vorkehrungen- in Gefängnissen, alsbald nach

der Einlieferung in die ihm zugewiesene Zelle beseitigt.

II.

Am 11. 1. 1974 hat die Justizvollzugsanstalt Stuttgart

Stammbeim die Fensteröffnung der Zelle unseres Mandan

ten mit einem neuen und weitaus stärkerem Fliegengitter

versehen. Dieses Fliegengitter zeichnet sich dadurch

aus, daß es kaum noch Licht und Luft durchläßt. Die

Maschen dieses Fliegengitters sind nur etwa ein Milli

meter groß.

Selbst wenn die Sonne auf das Zellenfenster unseres

Mandanten scheint, bleibt seine Zelle noch so dunkel,

daß er künstliches Licht benutzen muß.

Die Luftzufuhr ist infolge des engmaschigen und dick

drahtigen Fliegengitters derart schlecht, die Zelle

deshalb derart stickig, daß unser Mandant aus Notwehr

gegen die zuvor bezeichneten Foltermaßnahmen, durch die

seitens der verantwortlichen Personen eine fortlaufende
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Körperverletzung 1m Amt begangen wird, eine kleine

Mattglasscheibe zerstört hat.

III.

Die beantragte Anordnung ist unumgänglich. Andernfalls

ist die Gesundheit unseres Mandanten ernsthaft ge

fährdet.

Es ist offenkundig', daß

1. die fUr unseren Mandanten bestehende Notwendigkeit,

seine Zelle auch bei Tag' künstlich .beleuchten zu

mUssen,

2. die äußerst schlechte Zufuhr frischer Luft,

3. die Perfektionierunq der Isolationshaft duroh das

erwähnt. Fliegengitter

darauf angelegt sind, seine Gesundheit und Persönlichkeit

zu brechen.

Das ist Folter, die nicht hingenommen werden kann.

Rechtsanwalt

gez. Dr rrl"'\;~~nnt

(Dr.Croissant)
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DR. KLAUS CROISSANT

JÖRG LANG
RECHTSANWALTE

Pressemitteilung

7 STUTTGARTN, DEN 6.4.1974
KÖNIGSTRASSE 31 (WMF·HAUS)
FERNSPRECHER 2963156 "UND 294387

VERTEIDIGERBESUCHE HINTER PANZERGLAS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Der holländische Staatsangehörige Ronalä Augustin befindet sich seit

24.?1973 wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zur sogenannten Baader

Meinhof-Gruppe (Rote Armee Fraktion. AAF) in strengstrr,Einzelhaft, zurZeit in der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Besuchelund Briefe darf
I '

er nur von seinen Verteidigern und nahen Verwandten sml'fangen.Seit 2?3.l974 darf Ronald Augustin selbst Verteidi9~ esuche nur noch
I

in einem besonders eingerichteten Raum empfangen. Oiesrr Raum,ist durch

eine hölzerne Trennwand in zwei Hälften geteilt. In der Mitte dieser

Trennwand ist eine 1,50 m breite und hohe Panzerglasscheibe von etwa 0,5 cm

Stärke eingelassen, wie sie zum Beispiel in Banken zur Sicherung gegen

Überfälle verwendet wird. Am unteren Rand der Panzerglasscheibe ist

ein Schlitz von 2 mm Höhe angebracht, durch den Papiere von der einen

zur anderen Kammerhälfte gesteckt werden k6nnen. Oie akustische Verständigung

mit dem Gefangenen soll durch etwa lSO Löcher von 2 mm Durchmesser

ennöglicht werden, die auf einem Kreis mit dem Durchmesser von 3J cm in

die Panzerglasscheibe eingebohrt sind.

Der Gefangene soll bei Anwaltsbesuchen in die eine, der Verteidiger in die

andere Kammerhälfte geführt werden und hinter dem Panzerglas Platz nehmen.

Oie Verteidiger haben es sm 27.3. (Rechtsanwalt Lang) und am 3.4.1974

(Rechtsanwalt Croissant) abgelehnt, einen Besuch unter diesen Umständen

durchzuführen. Sie können Aonald Augustin noch nicht einmal die Hand

geben oder eine Zigarette anbieten, geschweige denn Akten zur;"'e.~eidigung

mit ihm durchgehen. Jede Möglichkeit eines menschliohenKontaktsa' ist
-,.4-

durch die gläserne Trennwand ausgeschlossen. Der Gefangene wire(durch seine

Verwahrung hinter Panzerglas als tollwütiger Verbrecher dargestellt, vor·

dem selbst der Verteidiger nicht sicher ist.

Die Verteidiger lehnen im Einvernehmen mit Ronald Augustin jeden Besuch ab,

bis ihnen wieder gestattet wird, den Gefangenen in einem normalen

Sprechzimmer zu besuchen.

KQNTIN: CI'"OKA''' 'TUTTOA••T 14'11" ' IIIIIO'TIQHIQI<KONTQ'TUTTCI''''T ••• 70·101
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DR. KLAUS CROISSANT' JÖRG LANG

Wie Beamte der Vollzugsanstalt Stutgart-Stammheim den Verteidigern

erklärt haben, ist die Spezialsprechzelle auf Anordnung des

baden-wOrttembergischen Justizministeriums eingerichtet und erst

kürzlich fertiggestellt worden. In diesem Spezialraum sollen zukünftig

alle Besuche bei Gefangenen stattfinden, denen Zugehörigkeit zur RAF

vorgeworfen wird, also auch die Besuche bei Andreas Baader, Gudron

Ensslin, Ulrike Meinhof, Holger Meins und Jan_Carl Raspe. Diese

Gefangenen sollen demnächst nach Stuttgart-Stammheim verlegt werden.

Auch dieae Gefangenen und ihre Verteidiger lehnen es ab, in der

beschriebenen oder einer ähnlichen Spez~lsprechzelle Besuche

durchzuführen. I i
I

Die Anordnung des Justizministerium des Landes Bade"",Württemberg, daß
I

Besprechungen zwischen bestimmten Gefangenen und ihren Verteidigern
I

in einem Spezialraum hinter Panzerglas stattzufinden haben, atmet
I

den Geist des Faschismus. Sie ist die äußerlich sichtbare Spitze der

Isolationsfolter, der die politischen Gefangenen in der Bundesrepublik

ausgesetzt sind. Oie ministerielle Anordnung enthält einen eklatanten

Eingriff in ein schwebendes Verfahren. Sie ist eine Verhöhnung

des gesetzlichen Rechts auf freien Verkehr des Inhaftierten mit

seinem Verteidiger. Sie verletzt ferner grundlegende Bestimmungen

der Verfassung und der Menschenrechtskonvention, so den Ansprochl

auf Achtung der MenschenwUrde, den Gle1chheitsgrondsatz und das

Gebot eines rechtsst@atlichen und fairen Verfahrens.

Für die Verteidiger Aonale Augustins und der RAF-Gefangenen:

Rechtsanwälte Dr. Croissant / Lang, Stuttgart.
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I Ausfertigung
I

Landgeri1ht Osnabrück
12 Qs 175 a/74 -

B e s chI u ß

In dem Ermittlungsverfahren

g c gen

Ronald A u g u s tin ,

geb. am 20~ ll~ 1949 in ~msterd8m,

z0 Zt. in dieser Sache in U"'Hai~ in der JVll" Hannove:r

/ wegen Verdacht1des veLsuchte~ Mordes, der Mitg1iedscha~t
in einer kriminellen Vereinigung Uo8o

Vertejdiaer: 1. Rechtsanwälte Dr. Croissant u. Lang,
7 stuttgart, Königstro 31 Bi

2a Rechtsam ....älte Eschen und Ströbe.!.e,
1 Derlin 15, Meierottostraße 1;

3. Recht~snv:älte G:i.'onGwalr<1' Dr•. ]')esenh2rd't;
u~ ReinhRrd, 2 liamburg 19; Gsterstr. 120~

- zu 1) - ,) in dieselllBeschwerdeverfahren

tätig gewordc~ -
,

4. Rechtsanwälte Laubseher? Mo Becker und Haag,
69 Heidelberg l~ N.frzgasse 7;

5. Rechtsanwälte' Dro Freuß ~~d Dethloff~
1 BerlL"1. 15~ Eeierot'tostraße 1;

r
I

hat die 3trafkaffimerIr des Landgerichis Osnabrück unter Mit-

wir~Jng des Vorsitzenden Richters am Landgericht Hornig und \

der Richter am Landgericht Kuhlemann u~d Englieh am 5. September

1974 neschlossen:

Auf die Beschwerde des Beschuldigten wird der

Beschluß des Amtsgerichts Lingen (Ems) vom 310

Hai 1974 tmter ZurUckweisi...ngdes weitergehendfn.l

Rechtsmittels gHändert und wie fol~t r.leugOfal3t;

'\

Der Leitor,der JVA Hannover wird angewiesen,dec

Beschuldigten und seinen Verteidigern für Besuohe

einen Raum zur Verfügung zu stellen, in d.emder

Kontakt zwischen ihnen nicht durch Vorrichtungen /l/l! '
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~:;~~~~v~,insbesondere nicht durch

ine mit einem Fenster versehene Trennwand,

_ingeschrär~t wird.
!

Die weitergehenden Anträge des Beschuldigten

werden abgelehnt.

Die ge*ichtlichen Auslagen und die notwendigen

Auslagen des Beschuldigten werden zur Hälfte der

Staatskasse au~erlegtG Im übrigen sind die Kosten

des Eeschwerdcv~rfahrens und die dem Beschuldigten,
insoweit entstandenen notwendigen Auslagen Teil der

in dem gesemten Ermittlungsverfahren entstandenen

Kosten und notwendigen Auslageno

Gründe:

I.
1. Nach de~ Ermittlungserg~bn~s ist der Beschuldigte u.a.

verdächtig\, vOr seiner Verhaftlmg Mitglied einer krimi

nellen Vereinigung irrrSinne vOn § 129 StGB um die Beschul

digten Meinhof und Baader gewesen zu sein, die sich selbst

11 Rote Armee Fraktion 11 (RAF)'Inennt. Insoweit deuten die
Umstande darauf hin~ daß der Beschuldigte unter falschem, ,

Namen für die Vereinigung Material zur Herstellung von

Sprengstoff für Sprengsto~~anfchläge gekauft und im Jahre
1911 in Berlin eine Fälscherwerkstatt ',tnterhalten hat, in

\

der f~i;rdie Nitglieder der Vereinigung falsche Urkunden

'hergestellt wurden, die sie für ihre Aktionen benötigten.

I Ferner ist der Beschuldigte verdächtig\, sich am 24. Juli

f 1973 im D-Zug 239 zwischen Hcngelo~ und Bentheim des ver
suchten Nordes (Verbrechen gern. §§ 211, 43 StGB ) schuldig

gemacht zu h2ben, indem er den Obermeister im Bundeserenz-.
schutz Fobian mit schußbereite~ Pistole und mit T~tungs-

willen angriff, ~~ die Feststellung seiner Identität und.
damit seiner Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung

zu verhindern.

------"' ..~..•- ,
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Der im Juli 1973 verhaftete Eeschuldigte ist im l<'rUh:iahr

·1974 in die JVA Hannover verlegt worden. Er hat dort die
\

Zelle 712 im Lazarett\rakt der Anstalt bekommen. Die neben
diesem Raum liegenden Zellen 711 und 710 sind für die Be

suche der Verteidiger bei dem Beschuldigten besonders her

gerichtet worden. Die zwischen ihnen"liegende ;1and ist

durchbrochen und mit einem Fenster versehen \\ordell.Nach

der Anordnung des Leiters der JVA sollten 3esuche der

Verteidiger bei :iemBeschuldigten nur sO ~tettfinden dürfe':l~
daß die Rechtsanwälte sich in die eine Zelle begaben,

w~hrend der Beschuldigte sich in der anderen Zelle auf

hielto Der Sprech--und Sichtkontakt sollte du..cchd8s i:~enst;er
ern:öglicht werdeno Durch den darin angebrachten Schli"tz

sollten Schriftstücke von einem Raum in den anderen gerei.:::ht

werden können.

20 DeI.':3eschuldigte we:rldetsich gegen seine Unterbringw1g i~l

der Zelle 712 und gegen die Einrichtung einer besonderen

S;rechzelle fUr Verteidigerbesucheo

a) Nit Schriftsatz seiner Verteidiger vom 220 5. 1974 hat

~er Beschuldigte beantragt9

"anzuordnen, daß der Gefangene sofort aus dem
derzeitigen Haftraurn in einer leerstehenden
Abteilung der Vollzugsanstalt Hannover verlegt
und in einernnormal belegten Teil der VOllzugs
anstalt untergebracht wird."

Zur Begründung dieses Antrags hat er uoao ausgefUi'.I't:

Er sei im Rahmen einer Vernichtungsstrategie gegen ,ge

fangene Revolutionäre in einem leerstehenden Teil des

Krankenreviers ("toter Trakt") untergebracht worden.

Die neben und unter seiner Zelle liegenden Zellen seien

lee.r.:r1enschlicheGeräusche könne er daher nicht hören.

Die akustische Isolation sei eine neuartige, besonders

grausame Art der Foltero Sie w~rde mit dem Ziel ange-.
.wandt, seine Persönlichkeit und oeine Identität zu zer-

störeno
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b) ryit Schriftsatz seiner Verteidiger vom 300 44 1974
der Beschuldigte beantragt.

lf unverzüglich anzuord.nen~ daß ihm und seinen
Verteidigern gestattet wird, Besprechungen
in normalen Besuchszellen abzuhalten.1I

Zur BegrJndung hat er ~.ao ausgeführt:

Die Einrichtung der besonderen Besuchszelle sei ein

Teil des ausgeklügelten Systems von Isolierungsmaß

nahmen, durch das er gefoltert werde. Er werde dadu~ch

dem besucher hinter Panzerglas als tollwütige Kreatur

präsentiert und zum wilden Tier degradiert. In der

Einrichtung der besonderen Besucherzelle liege eine

:Diskriminierung'.Sie verstoJ3e gegen § 148 StPO\l du:,::'ch

den der unmittelbare und unkontrollierte Verkehr des

Untersuchungsgefangenen mit seinem Verteidiger garan

tie~t werde4 Die Trennung von seinen Verteidlßern d.urch

ei~e Glaswand mache einen direkten Kontakt nahezu un

r.:öglichoAuf diese \'ieisekönne das für die Verteiciigu:n,;

not;-;endigeVertrauens~lerhältnis zwischen ihm und seinen

Ve~1teidigern nicht hergestellt we:cdeno w~'1<in c.er 3e
hincierllngdurch die Trennscheibe sei es auch nicrl"t~lÖ&

licht den Inhalt der umfangreichen Errnittlungsakten mit·

sc.inenVerteidigern zu prÜfen und zu erör tern.

3. Durch Beschluß vom 3lv Mai 1974, auf dessen Gründe Bezug

genorr~en wird, hat das\Amtsgericht die Anträge des Be

schuldigten aogelehntolZur Begründung hat es ausgeführt,
I

der Beschuldigte sei in der Zelle 712 nicht akustisch iso-.

liert und der mündliche Verkehr zwischen ihm und seinen Ver

teidigern werde durch ~ie Glasscheibe in der besonders ein
gerichteten Besucherzelle nicht behindert.

4~ Gegen diese Entscheidung wendet sich der Beschuldigte

mit der Beschwerde, mit der er seine ursprünglichen Ant~äge

weiter verfolgt~

Er behauptet, er sei in einer "schalldichten Folterzelle"

untergebracht, und trägt dazu vor:

"Kein Hensch ist in der Lage? ein akustisches
Vakuum zu ertrageno Die der Geräusch-Isolation
ausgesetzte Person beginnt nach akustischen
Silmeswahrnehmungen zu verhungerno Das Zeitge
fühl wird zerstört, ebenso der mit dem Gehör
zusammenhängende Gleich&ewichtssinn.
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Der Gefolterte begi~~t, die Stille selbst qualvoll
zu "hören". Er halluziniert., Es folgen Wellen rasen
der Kopfschmerzeno Die Wirkung ist schließlich genau
dieselbe wie die permanenter Elektroschockso

Zum System dieser Folter gehört es, daß die Empfind
lichkeit des Gefolterten mit der Dauer der Folter
nicht nbnirJJ1t,sondern sich potenziert. Ihr Ergebni.s
auf Dauer ist die vollko~mene Gehirnwäsche: Sie
löst zunächst die Kontrolle des Gefol~rten übe~ sei~e
Äußerungen auf, dann die Fähigkeit, auch nur noch eine~
.einzigen Gedanken zu fassen. r·Toralund politischer 1,o/iJ.1,;
werden ausgelöschto Übrig bleibt ein Körper, ~ußerlich
sichtbar kaum versehrt .•"

:DieEinrieh tu."1gder besonderen Besuche rsp:-echzelle stelle e.in€'"
techn:i.sierteVerhöhnung der JlIenschonwürde"daro Es liege der

Verdacht nahe, daß die Sprechzelle dazu dienen sOlle, die Aus

wirkungen der Folter auf scinen physischen und psychischen

Zustand vor den Verteidigern zu verbergen. Es sei .nicht cöglic~,

C.8S '1~.f8ngrE:icheAkter.:.material11 g e I!l ein s a :m :-::i't::eL'1 :Be

se~~-J.ldigtenzu lesen, durchzusprechen und zu bearbei ten. fl

~ie Staatsah~altscha:t beantragt,
die Eeschwerde zu verwerfen.

Sie führt dazu ausS' der Beschuldigte sei nicht i.soliert u~lter

gebracht und der Kontakt zu seinen Verteidigern werde du~ch

die Glasscheibe in der Besucherzelle nicht wesentlich beein-

trächtigto

50 Die .Karm:er.hat die Stellungnahme des Leiters der JVA Hannover

voc 230 70 1974, auf deren Inhalt verwiesen wird, eingeholt.

rer Berichterstatter hat am 6. 8. 1974 in der JVA HalillOVf'r

einen Ortstermin durchgeführt, an dem auch die VerteJdiger

~echtsar.wälte Ströbele und Köncke teilgenommen haben und

\'fähren4aessenauch der Beschuldigte angehört worden ist.

Auf das Pro~okoll vom 60 80 1974 wird Bezug genoL:men. Der Vor

stand der zuständigen Rechtsanwaltskammer in Oldenburg, der

gebeten worden war, zur Vorbereitung einer Stellungnahme ein~r.

Rechtsam~'alt an dem Ortstermin vom 6. 80 1974 i;-eilnehmenzu

lassen, hat dieser Bitte nicht entsprochen.
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Soweit das Amtsgericht den"Antrag des Beschuldigten,

ihn in eine andere Zelle zu verlegen (I 2) a),abge-

II~

D18 Beschwerde ist zulässigoSrcne ~ur teilweise Erfolg.
I

10

Sie hat jedoch in der

le~:t hat, ist die Beschwerde unbegrUndeto

a) ~as Amtsgericht war insoweit für die Entscheidung

zuständig. Der Ermitt1ungsrichter des Bundesge

richtshofs hat die Zuständigkeit für Entscheidunger:.,

die si(:hauf die Untersuchungshaft bezi.ehen, durch

;:eschlußvom 170 40 1974 gem~ § 126 Abso 1 Satz 3 Si;PC

dem Amtsgericht in Lingen (Ems) übertragenCl Der

Antrag fiel auch in die Zuctändigkeit des Ilaftrich

t€rs~ weil der Beschuldigte sich damit gegen ,-~ine

Art und Weise des Vollzugs der Untersuchungshaft

wandte, durch die er nach seiner Darstellung oe

scr:.dersbelastet wdrd~(§ 119 Abso 3 u. 6 stPO).

des Beschuldigten in der Zelle 712 der JVJ\Ha~movcr •

ergeben, sindgem. § 119 Abs~ 3 stPO gerechtfer

tigt ~ weil sie erfordel:lich sindg um den Zweck der

Untersuchungshaft zu erreichen und die Ordnung in

der Vollzugsans~alt aufrecht zu erhalten.
I
I

!

Gegen den Beschuldigten ist die Unters~chungshaft

wegen F1uchtgefkhr und Verdur~elungsgefar~ enge-
I

ordnet wordenlJ Die Gefahr, daß der Beschuldigte mit;

unterstützung von in Freiheit befindlichen Syr,path.:'~

santen flieht, ist hier besonders groß. Wegen ded

Gewichts der ir.un zur Last gelegten Taten muß er TI!i t

ei.ner empfindlichen Bestrafung rec11neno Das sich

schon daraus ergebende Bestreben zur Flucht wird

durch das Selbstverstindnis des Beschuldigten als

"Revolutionär" verstärkto Es muß auch damit gerech-,.

net werden,- daß der Beschuldigte zur'Durchsetzung

von F1uchtplänen insbesondere die Beamten der Justiz

vOllzugsanstalt mit allen i~l zur Verfügung stehenden
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Waffen beurcht oder angreift, wobei er auch schwer-

wiegende Folgen seines Handels zumindest in Kau~

nehmen v,ürdeo Dieser Schluß wlrd schon dadurch nahege

legt, daß er verdächtig\ist, einer kriminellen Ver

einigung angehört zu haben, deren Mitgliedern eine Reihe

von Gewalttaten, darunter auch Tötungsdelikte, zur Last

gelegt werden~ Hinzu kommt das aggressive Verhalten

dec Beschuldigten bei seiner Festnahmeo Der tlitbeschuldigte

Baader. ist in einem früheren Verfahren aus einer Haft•.•.

anstalt in Berlin durch Sympathisanten befreit worden,

\'iobeiein Hensch durch einen Pistolenschuß verletzt worden

ist~ Bei der Festnahme der Beschuldigten.Margrit Schiller,
im Februar 1974 haben sich in ihrem Besitz erneut Befrel-

ungspläne des Hitbeschuldigtell Baader0>efundenll Darin regt
e~ uoa~ an~ ihm eine Handgranate zugänglich zu ffi8chen,die

der Geiselna~e innerhRlb der Haftanstalt dienen kÖILne

(Beschluß des üntersuchungsrichters bei dem OLG S~~ttgart

vom 14. 3. 1974 - OTu 1/74 - )0

Nach der Verstellung des Gesetzgebers soll der Untersuchungs

gefangene grundsätzlich von anderen Gefangenen getrewlt

untergebracht werden (§ 119 Abo~ 1 Uo 2 stPO)~ Diese Art

der Unterbringung ist im vorliegenden Falle gebote~lt um die

Ordnung in der Vollzugsanstalt eufrecht zu erhalteno Anaern

falls ,~äre damit zu rechnen~ daß er andere Gefangene zur

Auflehnung und zu vliderstandshandlungen gegenüber den Beamten

der Vollzugsanstalt aufhetzto Das ergibt sich aus seinem

bisherigen Verhalten4 U.aq hat er Ende Januar 1974 in der

Vollzugsanstalt Stuttgart versucht, an ~litgefangene einige

von ihm angefertj.gte Flugblätter gelangen zu lassen~ in denen

er sie zum Widerstand und auch zur Anwendung vo~ Gewalt aüf

fordert~

Dem nach den vorstehenden Ausführungen erhöhten Sicherheits ..••

bedü·r.fnisund dem Gebot, die Ordnung in deZ'Ans-taltaufrecht

zu erhalten, hat der Leiter der JVA bei de::::Unterbringung

des Beschuldigten Re~p~ung getrageno Bai der Ortsbesichtigung
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am 60 86 1974 hat sich insoweit folgender Sachverhaltj I
ergeben: ~

Die Zelle des Beschuldigten befindet sich im Lazarett-ltrakt der Anstalt. Dieser ist Teil eines GebäUdevierec~a,
innerhaltiressen die Anstaltskirche liegt. Es ist eine i

Durchfahrt vorhanden, durch die vom Anstaltseingang he~

auch Fahrzeuge au.fden von den Gebäuden begrenzten Hof \
gelangen können. Von dieser Durchfahrt her gesehen befindet
sich auf der rechten Seite der Lazarett-T.rakt mit der Zelle

des Beschuldigten und auf der linken Seite die Anstalts

kirche, wobei der Abstand zwischen diesen beid~n Gebäuden

etwa 15 m beträgtG Die Zelle des Beschuldigten l~egt im,
oberen Stoc~~erk eDles zweistöckigen Gebäudes~ Mall erreicht

sie an Laz3ret~zellen vorbei nach dem Passieren einer

Blecht-LixoDiese TÜr begrenzt auf der einen Seite einen

Zellengang, der auf der anderen Seite durch die dem Be

schuldigten zur Verfügung stehende Badezelle abgeschlossen

wird, Unmittelbar hinter der Blechtür liegen zwei Gefangenen

zellen" Sie ''larenbei der Ort5besichtiglLl1gbelegt; tL"1d sind

sei t Anfang Eai 1974 auch .L~der Regel mit jeweils einem

Gefangenen belegt gewesen, wie sich aus der Stellungnahme

des Leiters der VZA ergibto In der auf diese Räume folgenden

Zelle halten sich ständig 2 Justizvollzugsbeamte zur Be- .

wachung des Beschuldigten auf. Es folgt dann die Zelle des

Eeschuldigteno Daran schließen sich die beiden Zellen an,

die al~ Besucher~prechzelle hergerichtet sind. Unterhalb
dieser Zellen verläuft im Erdgeschoß dieses Gebäuden ein

Flur, der nach der glaubhaften Stellungnahme des Anstalts .....

leiters sowohl von Gefangenen als auch vom Anstaltspersonal

häufig benutzt vird~ An dem Flur Jiegen mehrere Dienst

zimmer von in der Anstalt tätJgen Beamte~ö Das Fenster in

der Zelle des Beschuldigten hat eine Höhe von etwa 1,15 m

und eine Breite von etwa 1 illa Es ist mit Betonstäbenver

gitterto Die in das Gitter.eingesetzten Scheioen haben etwa

die Größe der Oröt]l'iliäCheeines normalen Zfegelsteins ••'Die
unteren beiden Drittel des Fensters sind doppelt verglast,

wobei es sich bei dem inneren Fenster um Plexi-Glas handelt~
<

~m oberen Drittel handelt .es sich um ein Klappfenster, durch

das Luft in die Zelle dringen kann. Zum Inneren der Zelle
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h~~nbefindet sich vor dem Fonster in Höhe der Innenwand

e' Gitter aus schmalen Stahlbändern. Vor der Tür zum

Ze lengang hin ist eine erhöhte Metalleiste angebracht,

di~'das Durchschieben von Kassibern·verhindert.
!

c) Diß Behauptung des Beschuldigten, er werde~ in der JVA

Hai1110vergefoltert, entbehrt j,eglicher Grundlage. Das

gilt selbst dann, wenn man die Auffassung des Beschuldigten

zuerundelegt, eine akustische Isolierung könne zu seelischen

und körperlichen Schiden führen. Es fehlt jeder Anhalts

punkt dafür, daß dem Beschuldigten in der JVA Hannover

besondere Beschränkungen auferlegt werden, um ib~ zu einer... ' ,
AUGsage oder eine~ Geständnis zu zwingen. Insbesondere

knnn keine Rede davon sein? d~ß er akustisch isoliert ist,

also nichts oder nur sehr wenig hören ka~~o Wie sich bei

der Ortsbesichtigung gezeigt hat, sind durch das geöffnete

Klap~fcnster vom Innenhof her Geräusche zu hören. Ebenso

ka~il1der Beschuldigte die Geräusche au.fd'eman seiner Zelle

en~langiührenden Flur (z.B. das Schließen von Türen uni

GespräChe) verneb..;"'TIel1~Beides räumt der Beschuldigte SGlbst

eino Er gibt dazu an$'er könne je\';eilssonntags 1/2 Stunde

lang den Gesang in de+,.llnstaltskirche hören4 Ebenso könne

er vernehmen, wenn ein "legen auf den Innenhof fahre, W3S

allerdings bisher erst yie:t'Il1alder Fall gewesen sei. EbensO
könne er die Geräusche llören, die seit einigen Tagen durch

Arl1eiten in der Durchfalh·t;entstünde~lI Schließlich könne er

auch die Geräusche vernehmen, die durch Beamte auf dem Zellen

flur verursacht \verden,Idie unmittelbar zu ihm wollt!::ln.Die
I .

Kammer ist dariiber hinau's davon überzeugt:9 daß der Beschul-

digte auch von den Geräuschen, die durch die beiden \lach-..
beamten ~~d die Insassen der beiden Zellen verursacht werden,

etwas hören kanno Hinzu kocmen die GeräuSChe, die durch die

eigene Betätigung des Besch~ldigten entstehen. So steht ihm

eine Schreibmaschine zur Verfügung, die er auch benutzt~ Zu~em

steht ihn ein Kofferradio zur Verftigung7 mit~dem er zumindest

den Sender Ha~'1over :nach seinen eigenen Angaben deutlich

empfangen kann<l Uährend seines Hofganges, der etwa 45 Minu.ten

dauert, hört er"nach seiner eigenen Darstellung "normale

menschliche Geräusche". Während der Besuche seiner .Angehörigen,



- 10 -

die bisher in Hannover mindestens zweimal stattgefunden

haben, hat er mit ihnen sprechen können. Schließlich

köp~te er auch mit den Beamten der Vollzugsanstalt

sprechen, was er jedoch ablehnto

Da der Beschuldigte de~~ach nicht alrustisch isoliert ist,

ist seinerAuffassung, die von ihm behaupteten Kopfschmerzen

[ und Gleichgewichtsstörungen seien durch ~eine Isolation
verursacht worden, die Grundlage entzogen~ Ob der Beschul

digte unter den behaupteten Besch\lerden leidet, kann die

Kammer nicht feststelleno Der Beschuldigte hat dazu bei

seiner .Anhörung erklärt;, er habe.wegeÜ dieser Besc11we:::,den

bisher nicht 1;lil äxztlic:he Behandlung gebcterJ.oEr lehne auch

weitere Angaben gegenü~er dem Richter. über die Art seiner

Besch'l'lerdenund eine ärztliche Behandlun.g ab~ weil er

"kein Hateria1 für Folter.forschung" darstelleri wolle~ Ebenso

sei er ruit einer ärztlichen oder psychologischen Un~er

suchung nicht einverstanden, weil diese nach seiner Meinung

nicht in scine:n Interesse vorgeno7.!llenwerden würde und üb.~::

dies nicht zur Voraus8etsung seinE;-':'Unterb.:r:ingun.gin einer

anderen Zelle gemacht ·,.,erdondürfeo Diese Erklärungen des

Beschuldigten sprechen für sicuo Seine Beha~ptung, er leide

erst seit seiner Unterbringung in der JVA Harilloverunter

Kopfschmerzen und Kreislaufstörungen, steht jedenfalls im

\'liderspruchzu dem Inha1t des Briefes, den er am 11. 11. 1973
an seine Schwester geschrieben hat~ 'tn diesem Brief heißt

es uoa. (in deutscher Übersetzung):

!flehhabe auch schon häufig Kopfschmerzen und
Kreislau;fstörungen~1I

I1I. Hinsichtlich des Antrags des Beschuldigten, i~rn für das

Zusa~~entreffen mit seinen Verteidigern eine normale Be

sucherzelle ohne Trennwand zur Verfügung zu stellen~ ist

die Beschwerde im wesentlichen begründet.

a) Auch insoweit war das.Amtsgericht aus den oben bereits

angefÜhrten Gründen für die Entscheidung zuständig •.

....•• __ ••••. LI. ~~"~"J;~.,.~ . ..:...I
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b) Der Antrag des Beschuldigten ist gern. §§ 119 Abso 3t
148 StPO überwiegend gerechtfertigto

Gem. § 148 stPO ist der schriftliche und ffiündliche~er
kehr des Untersuchungsgefangenen mi"t seinem Verteid.i,ger

I

grundsätzlich unbeschrärutt. Dennoch sind solche ein~I
schränkendGn J.Iaßnab..:1engerechtfertigt, die orforderljich

i

und geeignet sind, zu verhindern~ daß dem Gefangenen

gefährliche Gegenstände (Waffen9 \'laffenteile, Sprengstoff)

oder .Ausb=uch3werkzouge zugesteckt werden (§ 119 ALSe 3

StPO; BGH in IJJi" 73/1656) ct Solche Haßn::llli~ensind hi9:t'

auch erforderlich~ Wie oben bereits begründet, i~t die

Gefahr,? daß der Beschuldigte mit Hilfe von Sympathisan

ten zu fliehen versucht, besondGrs groß9 Dicso Hilfe kann

vor" allem in dem Zustecken von \"laffenund Lusbruchs''le:::.'k·..

zeugen bes~Gehen~ Ei t einem derartigen Vorgellen muß auch

von seiten der 11!1\'iä1te des Besohuldigten,. die iJährend

~es Besuchs nicht übe~'12cht werden dürfen, gerechnet

·\·ierden.Es liegt nicht fen:&.,daß jedenfalls ein ::'eil

seiner .Amlälte zu eineD derar-'cigen VO~'gehen von sich uu:;

bersit istQ Dlsofern ist auf die Beteiligung des RAchts

an':Jalts Eahler bei der Befreiung des Beschuldigten "Raader

hinzuv:eisen., Ferner geht aus den im Februar 1974 belcE.innt

gewordenon Befreiungsplänen des Beschuldigten Baader

hervor, daß er mit einer Unterstqtzung dur0h die"Vertei

diger rech.."'1e"~oHinsichtlich des Beschuldigten Augul:diin

ist insoweit von Bedeutung, daß Rechtsanwalt Reinhard\

aus Hamburg boi seinem Besuch am 79 5. 1974 in seinem

Aktenkoffer jedenfalls 7 leere Patronenhülsen versohicdenp.n

Kaliber mit sich führtc~ wie sich aus der Stellungnahne

des Leiters der JVA ergibt. Im übrigen muß aber auch damit

gerech.11.et\;crden, daß ein Te.ll der Verteid.iger durch

Außenstcho:ndo gez\'!uJ'lgcn\'li:ccl~ den Beschuldigten unter Miß

brauch der besonderen Verteidigerrechte zu unterstützen." I

( "Die Kaffimerschließt sich insuweit e~m Ergebnis der B~ur-
teilung der Situation durch die Beschlüsse des Bundesge

richtshofes vom~18. Juli 1973 - 1 BJs 6/71 - StB 29/73 -
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und vom 13. AUgU8t 1973 - 1 BJs 6/71 - stn 34/73 - an~
I
,
I

Demlach ist eine Kontrolle der Verteidieer des Beschuldigtenbei ihren BeGuchen L~ der Haftanstalt grundsätzlich gj
re~htfertigto Die Einrichtung· der besonderen Besucherspreoh

zelle, durch die der I~oLtakt zwischen de~ Be8chuldigteh

und scL~en Verteidigern eingeschränkt wird, ist dazu jfdOCh
nicht geeignet. i

Z\'larhat die Ortsbesichtigung ergeben, daß der Sicht- und

Sprechkontakt durch dte Scheibe gut ist. Das 1,10 m breite

und etwa 1 m hohe Fenster ist volJ.kommen durchsi~htiao, ~~
Es weist so viele Löcher auf, daß jedes aer auf der einen

Seite der Scheibe mit nOI.'caler Lautsttirko gesproch.;:;nen

\'Tol·te von den Geoprächsps::tner 2tl.f der enderen Seite ol-me

Scb:ierigl~ei ten versta!:dcn ',-;crde11 ka!l."'1~Lurch ait;. Scheibe

hindurch kön..."'1c!lSk.izzen betrachte'~ und erörte~'t h"erde:no

Es bedarf allerdi:lgs einer gewissen Konzent::ation des Zu

hörers, die liber d:'ejeni.ge hi.nausgeht, die bei einem völlig

u..··Ü>3bi..:::d.o:::-tOIl Ge3;räcb. er:,:o:::'derlichist'iJ .Bi:lce \;".;a::; g=ößer3

BehLLdcrung kblti1tesich zudem erGeben, wenn der Beschuldigte

- womit in diesem Verfahren zu rechnen ist - gleicL....zcitig

mit mehreren Verteidigern bernten ,!ollte~ Vor allcfu stellt

aber die bloße Existenz der trc~21andon Scheibs eine geWisse

Eillschränkl.'.-"l1gdes Kontaktes zwischen deu Beschuldigten

und s~inen Verteidigexnda::-Q Diese ElllschrfuL~ng8n werden .

jedenfalls jetzt ins G~wicht fallen, weil mit der balaigen

Erhebung der Ar.L.lclagegegen den Beschuldigten zu :;::~chnen

ist, so daß er nunmehr in besonde:::-cmHaße der,Beratung durch

scine Anwälte bedn=fo Don nach alledem jedenfal18 nicht

gänzlich unerheblichen L\~lschränkungen, die mit der Einrichtung

der besonderem Bcsuchc::,zelle ver-bunden sind, s·teht ein
r..ennenm·..ertc:: GC'..lin.."l1cn Sichorhei t nich.l~gegonü-ber(O '-[iosich

aus der Stellungnal~e des Leitors der Vollzugsanstalt ergib~,

~isscn die Vorteidiger trotz der Einrichtu~g der beoolidcr8n

Besucherzello eingehend kontrolliert werden4 Das geschieht

uoa~ oi ttels einer. Sonde, durch die r·1etallgcgenständc· feGtge··

stellt werden-körulell" Zwar meint der Leiter der VOllzugs-
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seiner Stcllur.gnahme \'l eiter, durch die Kon

trflle könne nicht ausgeschlossen werden~ daß auf chemischer
Baisis hergesi;oll tc SP:>:'2.":lgkörpo::-hineingeschmuggelt wÜ,rden.
Dem is'1; jedoch entgcg:::mzuhaltcn, daß das in nennenm'lertem

Umfang auch nicht durch die Einrichtung der b~sonderen

Besucherzello erreicht \'lo:!:'denka:rm, weil solche Spreng

körper auch durch den in der Scheibe befindlichen Schlitz

gescho,ben \'forden könnte:h nach Auffassung der Ka11l!4lerist
daher allsin eLue g~ündliche Kontrolle der Verteidiger

gceign8t, ein Einc:iJ:.scb-,:luggelnvon gefährlichpn Gegenständen
7.U verhi:üdern!) Daß tU.GS aua bosonderen Gründen nicht\ ,

shglich wärei gc~t 2US der Stellungnahme des Leiters der
Vollzugsanstctlt niüht hervor und ist auch von der Staats

c;,m':altschaft nicht vorgc-G:r.c:&cn ':!tJ::.'clon" Im Übrigen ist eine
g:;...·Ündliche Kontrollo der VerteicUger der Einrichtung einer
oe~oll::eren Besucherzello, die jedC:<1falls ge'..risse Einschrän
kungen des Kc~taktes zu dem Be3c~uldigten mit sich bringt~

d$s..•.;egen vorzuzier..en, ~Jeil d[1du:;~~;1'l.'Keniger in die RccÜte
c.es EJsct1.~~dig ten e iJ~1eg:.'tii'i:'c:c 1"i~~'d;,

Im Hinblick auf das besondere Sicherheitsbedürfnis muß

der Anstalt die Entscheidung clarUber überlassen bleiben,

vielehe Zelle sie den B2sci1uld1gc;en für die Besuche seiner
I

Verteidiger zur VerfÜßr_ng stelll?l'l \'Iilll>
I
;

Die Kcstenentscheidung:beruht cuf §~473 Abs~ 4 stP06

SO\'lci t das Rechtsmi tter Erfolg gehabt hat, sind Geric b:ts
gebühren nicht entstGn~cn~ Die eerichtlichen Auslagen und
die notwendi~en Auslagon des Beschuldigten waren insoweit

der Staatskasse aufzue~leeenq

, .... Ausgefertigt

l.J.&u '"1"~' I •.- . '.~._.~_ - o'ustlzonge:'tellte
cis Urkundsbeo tcr der Geschäftsstelle

I

/



DER >VORSTAND<;, Lei t e r
DER JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
HANNOVER

Geschäfts-Nr.:

Frau

J. Augustin aas

Jaques Veltmannstr. 30

Amsterdam 1016

12. Sept. 1977/d~
3 Hannover, den

Postfach 58 '0

Fernsprecher (0511) 6S 1061 - 65

8etr. :

Bezug :_

H~ftlingsbesuche

Ihr Besuchsantrsg vom 7.9.1977; Eingang hier: 10.9.77

Sehr geehrte Frau Augustin-Bas !

Aus aktuellem AnlaG kann gem~G Weisung des Nieders§chsischen

Ministeriums der Justiz ein aesuch zu dem beantragten Zeitpunkt

nicht stattfinden. Diese Maßnahme stutzt sich auf § 34 StGB.

Sowie die z.Zt. laufende Besuchssperre aufgehoben ist, er-

halten Sie umgehend Benachrichtigung.

Hoci18chtungsvoll

JVA.W. 012



DER~LEITER
DER JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
HANNOVER

Geschifts-Nr.:

VII

Herrn
Rechtsanwalt Bakker Schut

Koningslaan 10

U t r e c h t / Holland

3 Hannover, den 31. Oktober 1977 /g
Postfach 68 Xl

Fernsprecher (0611) 631061 - 65

Betr. :

Anlg. :

Schriftverkehr Ihres Mandanten Ronald A u g u s t l n

Ablichtung einer Erklärung des R. Augustin

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Bakker Schut !

Es wird mitgeteilt, daß die Kontaktsperre für Ihren Mandanten

aufgehoben ist.

Sein Schriftverkehr unter~t jedoch der richterlichen D~er

wachung gem. §§ 148, Abs.2, und 148a StPO i.V. mit § 29/1,

Satz 2 und 3 StVollzG, da Artikel 6 Abs. 2 des Gesetzes zur

Änderung des StGB, StPO u.a. vom 18.8.1976 BGBI. I 2184/5

zur Anwendung kommt.

Zu Ihrer Kenntnisnahme füge ich eine Erklärung Ihres Mandanten
bei.

Gegen diese Anordnung können Sie Widerspruch gem. § 9 AGGVG

i.V. mit §§ 108 ff. StVollzG beim Präsidenten des Justizvoll

zugsamts in Celle erheben.

( B{f·u~

.NA.W. 012
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3~'9;1975450snabrück,- den
Neumnrkt 2
Postfach 2921
Fernruf: (0541) 31 51
Postscheckkonto:
Hannovor 51 78

'Landgericht,

Geschäfts-Nr,:

1~,~B 1/74(8/74),
Bill •• boi .I"m Sdlroibon enonbnnl

1
I

Herrn Pfarrer

Hermann Bergcngruen

3 aannover,

Ludwig-Druns-Str. 13

Betrifft: Besuch bei Ronald Augustin

Seh~ geehrter Herr Bcrgengrucn

Ihrem Antrag, Ihnen fUr einen Besuch bei dem Untersuchungsgefangenen !

Ronald Auguotin die Erlaubnis zu erteilen, vermag ich nicht zu ent- "
sprechen. Die doo.fUrmaßgehenden Gründe sind folgende: !
Herrn Augustin \'lirdunter andE~rem zur Last gelegt, 11itglied einer Vcr- ~

einigung militanter Anarchisten zu sein, deren Ziel cs ist, die frc~-'I
heitliche Grundordnung in der Bundesrepublik DeutschInnd mit Hi ttcln ;

der Gm'ralt und des Terrors zv beBe itigen. Die r·'Iitglieder .dieser Vor- i
einigung sind entschlossen, in Haft befindliche Genossen zu befreien, f
sOl'reitmöglich auch mit Gm'mlt. Sie tlCrden vcrntchen, daß dieser Um

stq,nclbesondere Sicherhcitnvorkehrungcn erfordert ..Aun dienern Grunde

hat auch der in dieser Sacho zunächst zuständig geweDene Ermittlun~s

richter des Bundesgerichtshofs durch Bcochluß vom 11~.Aueust 1973 den

Besuchsverltehr auf die Angehörigen des Untersuchungsgefangenen be

schränkt. An dieser Gcfnhrenloge hat sich seither nichts geändert.

.IVA w. 010

Gl~ichwohl wUrde ich aus Gründen der seelsorgerischen. Betreullilgunterl

gewissen Bedingungen ,einer Ausnahme zugestimmt haben, wenn sich An- .

haltspunkte dafür ergeben hätten, daß für einen seelsorgerischen Beau

ein echtes BedUrfnis besteht. Das ist indes nicht der Fall. Die seel

sorgerische Betreuung obliegt in erster Linie den Anstaltsgeistlichen er

Daß Herr Augustin diese in ungewöhnlich schroffer Form abgelehnt hat,

ist Ihnen bel{annt..Darin o'ffenbart sich kein Bedürfnis na.ch geistlich

-Zuspruch. Ein anderes, von Ihnen voorgetrußcncm ArGUment, H~rr AUGtwt,
f

sei eingeschriebener Student Gm'lenen und daher gehöre neine Betrcuunr';l.ibowo
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z~r studentischon Seelsorge, fUr die Sie als Pfarr~r de~.
Evangolischen Studentongemeinde Hannover zuständig seicn,

hat sich alß unzutreffend hornusgcatellt. Herr AUßustln

war nie eingeschriebener Student.

Ich hoffe, daß Sie fUr diese - aus SicherheitsgrUnden not

wendige - Entscheidung Verständnis haben.

I
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HoachachtungsvoII

Der Vorsitzende der Strnfltammcr VI

(Sch\'lUrgcricht)
. -

i.V~ Brinkmann, Ri.a.LG.
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Frau
Helga Raos
Volgersbergstr. 13

6000 Frankfurt/M.

3 Hi~nm·wr~:.V0il 2 e l) c "~'.:ll,b er '1 ,; 'i ',e / ';)

Postf:;d, b32'1

Fcrnspn':~lcr (0511) ~;31061 ·65

~etr.: Besuchserlaubnis fUr Rcnald A u g u s tin

Bezug :.
Anlg. :

Ihr Schreiben vom 22~11.1977

Eine 50 Pfennig Briefmarke
1 Brief an den Gefangenen Ronald Augustin urschriftlic~

zurück

Sehr geehrte Frau Roos !

Ihr Brief vom 22.11.1977 an den Gefangenen Ronald Augustin

weist auf, daß von einem Besuchs- und Briefverkehr mit dem

Gefangenen ein ungünstiger Einfluß auf diesen zu befDrehten

ist. So bezeichnen Sie u.a. die durch ein unabhängiges

Gremium festgestellten Selbstmorde der Stammheimer Gefange
nen als "Morde".

Ich habe daher Ihren Brief gemäß § 31 Abs.I Ziff. 1 und 3

StVollzG angehalten und schicke Ihnen das Schreiben ur

schriftlich zurück, ebenfalls die dem Schreiben beigefügte

50 Pfennig Briefmarke.

Oarilber hinaus untersage ich gemäß §§ 25/2 und 28/2,2 Straf

vollzugsgesetz Besuche und weiteren Schriftverkehr. Der

Strafgefangene wurde von dieser Maßnahme unterrichtet.

Gegen diese Entscheidung können Sie Widerspruch bei dem

Herrn Präsidenten des Justizvollzugsamts in Celle einlegen.

Hochachtungsvoll

'.' '.lt1;. "\ .

, " ( ~J a\~ er) _
Ltd.Re~ietu~9srl-ir·e~or

NA.W. D12



DER VORStAND LEITER
DER JUSTIZVOLLZUGSANSTAL T
HANNOVER

Geschlfts-Nr.:

- VII -
äittäUbef __He';" sCii~eibe';' -iiiigeiHtii i ---"----...-

Herrn

Wolfgang Grams

Grabenstrasse 11
6200 Wie s bad e n

3 Hannover, den 18• Ja nuar 1978/ Vt
Postfach 58 'Z1

Fernsprecher (0511) 68 10 61 - 65

•
Betr. :

Bezug:

strafgefangenen
Ronald A u g u s tin ;

hier: Verkehr mit der Außenwelt

Ihr Schreiben vom 13.1.1978

Sehr geehrter Herr Grams!

Besuche bei dem Strafgefangenen Ronald A u g u s tin dienen
_ , 7
vorab der Aufrechterhaltung der familiären Beziehungen. Der- ~ --------------- -
Gefangene erhält regelmäßig Besuch von seinen Angehörigen. Diese

sind auch für die nächsten Termine wieder zum Besuch angemeldet.

Besuche bei dem Strafgefangenen werden grundsätzlich als Einzel-

J besuch abgehalten. Dieser bedarf der Überwachung. Nicht nur Ihrer, sondern weitere vielfache Besuchsanträqe lieqen vor. Eine Ge-

\. ~~gu~~ __~ie~~r Besuchsanträge würde das Personal ~nzumutbar
belasten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass zunächst

des St.r..~sn.9-~n_~~t:>eY9rz_l;1.3~_~~handel t werden.
haben Sie auch keine Gründe angeführt, wozu Ihr

soll.

di e__~ngehörigen

Im übrigen

Besuch dienen

Ich muß daher Ihren Besuchsantrag ablehnen, und bitte Sie um

Verständnis für diese Maßnahme.

Hochachtungsvoll!

(~

NA.W. D 12
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Geschäfts-Hr.:

VII
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Herrn

Peter Bindl

Grabenstrasse 11

6200 Wie s bad e n

3 Hannover, den 3Ü • J Cl nu Cl r 1 ';;;7 ü/ / t
Postfach 68 Zl
Fernsprecher (0511) 631061 - 65

Betr.: Besuchsantrag bei
Ronald A u g u s tin
vom 14.1.1978

Bezuq: Ihr Schreiben vom 22.1.1978

t

Sehr geehrter Herr Bindl!

Ihre Beschwerde gegen die Ablehnung Ihres Bes~chsantrages vom

14.1.1978 weise ich zurück. Der Strafgefangene R. Augustin er

hält die ihm gesetzlich zugesicherten Besuche. Er schöpft diese

Besuchsmöglichkeiten auch voll aus. Es werden auch Personen

zum Besuch zugelassen, die nicht Angehörige des Gefangenen sind,S6
~

weit dies aus organisatorischen und anstaltstechnischen Gründen
- ----.-------."- ••~...- ~- •.•• -.-.-_., ••."~ •• -.--- •.•.• --.,.--.-.- ..• ~~- ---·"--~-~'"·_,···,,·,-·-.,·" •• ~'_ .•'.M"h,",.,._~,, .••..~ ••__ • .~ •••••. _~ ..• ~'- •.• -.-.--- •. -~ ..••..• ,~.~ __••••••

In meinem Schreiben vom 18.1.1978 hatte ich darauf hingewiesen,

daß Sie keine~äheren Begründunqen fpr Ihren Besuchsantrag~ gege
ben hatten. In dem jetzt vorliegenden Beschwerdeschreiben führen

Sie an, daß Ihr Besuch dem Zweck dienen sollte dem R. Augustin

lebensnotwendige, über die familiären Bindungen hinaus, Konta~te

zu ermöglichen. Sie betrachten die Ablehnung Ihres Besuchsan

trages als Maßnahme den Strafgefangenen in Isolationshaft zu

halten und werfen dem Vollzug vor, durch diese Maßnahmen den

Gefangenen zu foltern. Ei~e solche Begründung kann nicht,aner

kannt werden. Die Ablehnung Ihres Besuchsantrages pleibt auf
rechterhalten.

Gegen diesen Bescheid können Sie Widerspruch bei dem Herrn Präsi

denten des Justizvollzugsamts in Celle einlegen.

Hochachtungsvoll!

u er)
'1
( B 2
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1 Der Leiter
der Justizvollzugs.nstalt

, Hannover

- VII -
ii*""iie"juaiiiNiu M;e,biin"' ~j"""" -" .

Herrn
Dirk Frauböse-Konicz
Mendelssohnstr. 8

3000 H a n n 0 ver

3000 Hannover 6.6.1979/zi
POltfach 58 'rT

Femaprecher (0611) 83 1081 • 85

Betr.: Beabsichtigter Schrift- u. Besuchsverkehr mit dem
W Strafgefangenen R. Augustin

Bezuq: Ihr Schreiben v. 28.5.1979 an den Gefangenen

Anlq.: Ihr Schreiben urschr. zurück

Sehr geehrter Herr Frauböse-Koniczl

Gem. §§ 25/2 und 28/2.2 StVollzG habe ich dem Str~fg.fqngenen

R. Augustin Besuchs- und Schriftverkehr mit Ihnen unter~agt.

Der Gefangene wurde üb~r ßeine Rechtsmitt.l gegen diese Ent

scheidung belehrt.

Ich begründe diese Maßnahme damit, daß Sie 1m Jahre 1915 wegen

Unterstützung einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurden,

und daß Sie auch heute noch Verbindung zu einem inhaftierten

Verurteilten dieser Persenengruppe unterh~lten, wie Sie selbst

angeben.

Von weiteren Briefsendungen bitte ich abzusehen.

Mit freundlichen GrUßen

In Vertretung

-\J~~
( Neuheff )

"

NA.W. D'I
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strRfgofangenen A u 9 U B t 5. n: L--_' J_~_J_...1
ht.r::::r: Siehe Protokoll (1t~8 Unte:!'8ucl1ungscusnchusseo
-,--- ..- Ub!:J:l:' V:::rfz}11c in der JuotizvollzugnEmstal t

5tuttgart-Stominh8im,

I

~/

,"

der in dem 8~1'1cht niedergelegt.en InfoI'I.13tinm3f1 und Untersuchungs

erg~bt1i8se bere its durctl ~res8ever(j rfsntl ichungen auch dejij Ge-. '

fongcllQn bc!m,nnt gelA;orden. And2l'8I'seite muß fsatgeatol.l.t werdon, '
unO die übersichtliche lusammenfnosung cler Untersur=hungsergebl11sss

8u~h R~ck~chlUssg auf Verfahrenewaisen in anderen Anstalton zul~ßt,

und' t1f3ß die 'f]f.?ldOnnenen Kenntni5sa nLlch zu 8inem op~tcl'(!n Zeitpunkt
erst zu einer urheblichen Störung 980 VollzugP.fJ führ~n könnten.

))
U

,

'1.)Ovdom··G(!f~ngenen Auguatln Bl!f lJeatel1ung zuges'andte Berichtdea
Unte~suchungsBu8achusae8 des Landtages von Baclen~WOrttemberg..

. wird nicht.eu8geh~ndlgt, da Sicherheit und Ordnung gefUhrdet" '

werden können (§ 31 Abs. 1>Zlffer 1 StVol1zG). Zwm: 1st sin Tail'"

"

2.)' li81'1'n Sir.:herh.eLltBin8jJj!.~~~o.tmit der Bitte um ErBffnung und 8elehrung tA t.. \./.

~ Vl1rSClllogp vom 5.4.197-:3.: ".;~

Hannover, [hm 10. Apd.l 197ß/tlä
Der Leiter dnr JuoJdz-
,'vol1zugßGnstclt

(~~ ..

1. I\nhal tovorl'UZ\ing oröf:fnct.

2. Ver Gofangone Auguotin ist damit einverstandnn,daß
('ler Boricht HbcI' dio Vorf'iillo in tior JVA ;;;tuttgnrt
~·)tllmlllhC'im in don lios:!. tz; dor JVA linnnovor iibcr~oht,
tienn diese den \{cchllungube'trug von -:.~v70 nI·j üborniunnt ••



Der Präsident

des Justizvollzugsamts

- 4514 E/b - 67/79 -

Herrn/XJam
Ronald Augustin

Justizvollzugsanstalt
Hannover

3000 Hannover

Celle, den 27. Februar 1979

Betr.: Briefkontakt zu der Untersuchungsgefangenen Rau t h

Bezu~: Ihr Widerspruch vom 13. Februar 1979

Anl~.: 1 Rechtsmittelbelehrung gemäß §§ 109, 110, 112 Abs. 1
StVollzG

W i der s p r u c h s b e s c h eid

Sehr geehrte(r) ~/Herr Augustin!

Gemäß § 109 Abs. 3 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) in Verbin

dung mit S 9 Abs. , des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsver

fa.8uDlss_aet& (N4a. Ge.etz- und Verordnungsblatt 1976, 8.319)

weise ich Ihren Widerspruch vom 13. Februar 1979gegen die
Entscheidung def(s) Herrn/PfiU Leiters der Justizvoll-

zugsanstalt Hannover vom 2.02. 197), eröffnet am 12.2.1979

zurück. Der angefochtene Bescheid entspricht der Sach- und

Rechtslage und ist ermessensfehlerfrei ergangen.

~ Es ist hinlänglich bekannt, daß Gefangene, denen terro

ristische Gewalttaten vorgeworfen werden oder die deshalb rechts

kräftig verurteilt worden sind, sich fremder Mittelsmänner bedienen,

um. verschlüsselte Nachrichten, die zur Fl~ucht dienen können, zu

übermitteln. Diese Umstände, insbesondere die in der Person der

Untersuchlli~gsgefangenenRauth, geben hinreichenden Anlaß, daß ein

Briefkontakt den Haftzweck sowie die Sicherheit und Ordnung in der

Anstalt gefährden könnte.

Beglaubigt
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KONTAKTE von März 1975 bis Juni 1977

ilt;\ '.

an
von

201

ZAHL
11:irief an

SCHLEGEL
4 Briefe
4 Briefe

BLENCK
;2 Besuche
1 Brief an

HOPPE, W.
8 Besuche
4 Briefe an
6 Briefe von

SCHILLER
12 Besuche
21 Briefe an
13 Briefe von

POHL
T)llesuche

3 Briefe an

JÜNSCHKE
1 Besuch
4 Briefe an

~~./ 6 Briefe von

/' 1 Telefonat

DELLWO
~uche

116 Briefe an
---------------173 Briefe von

~13 Telefonate~ VAKE
~suche

~ 1 Brief an
1 Brief von

TAURAS
~uche
17 Briefe an
22 Briefe von

MOHNHAUPT
31 Besuche

FOHLE
"I1JeSuch
1 Brief an
4 Briefe von

ENSSLIN
1 Brief an

BECKER, E.
3 Besuche
1 Brief an

SCHUBERT
an 1 Brief an

ROLL
16Besuche
1 Brief von

TAUFER
1 Brief an
2 Briefe von

\'iULFF

1 Brief
1 Brief

GEND
mef von

JANSEN
'bE8Si:iche
12 Briefe an
2 Telefonate

ASDONK
)J3eSüche
1 Brief an
1 Brief von

;Jl! XUGUSTIN
~11 Besuche

fj.'.14- Briefe an.&..16 Briefe vonI 2 Telefonate

l~~~~~K~.;~.••' 4- Briefe von

.•..MÖLLER
~~.';--IleSüche

~1 Brief an""
MEINHOF (verst. 9.5~76)
16 Besucbe

§ ~~t:i:~~n~~

WEINRICH
6 Besuche

1Briefa~

1 Telefonat

HASPE
)ljeSuche
1 Brief an Rechtsanwalt

VAN DyCK CROISSANT

2 Besuche ~

9 Briefe an ~

3 BriRfe von
HUBER, W.
1 Besuch

:u:~~:f~r::la.~
2 Briefe von

(SPD), bei seinen Genossen neuen Boden zu gewinnen, indem er die CDU/
CSU in der Debatte über die Innere Sicherheit am 13, März 1975 wegen
der Forderungen angreift, die er bis zu seinem Umfall in der Koalition
selbst vertreten hat. Vogel erklärt:
"Wer anders handelt. wer die Furien der Angst, des Mißtrauens,ja der Pa
nik über unser Lal!d jagt, um dann selbst in der Gloriole des Retters auftre
ten zu kÖnnen, mag seine polItische Macht, auch sein subjektives Machtge
fühl, vielleicht sogar seine Chancen für seinen weiteren politischen Aufstieg
festigen, aber er tut es auf Kosten unseres Staates, auf Kosten seiner frie
dens- und lebensschützenden Funktionen. Und das ist ein hoher, ein zu
hoher Preis".

Generalbundesanwalt Buback bestätigt am 23. März 1975 die Beftirchtun
gen der Opposition, daß die von der SPD/FDP durchgesetzte Ausschlußre
gelung wirkungslos ist, als er erklärt:.
"Wir haben Anzeichen daftir, daß das neue Gesetz über den möglichen Aus
schluß von Verteidigern bisher nicht abschreckend gewirkt hat".
Unter dem Druck der Wahlen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland und

nach dem Überfall des "Kommando Ho]ger Meins" auf die deutsche Bot
schaft in Stockholm am 24. April ]975, bei dem zwei deutsche Dip]oma
ten und ein Terrorist getötet werden, sprechen sich auch führende Koali
tionspolitiker wiederum für den Vorschlag der Oppositjon aus, die Vertei
diger der Terroristen zu überwachen.
Bundeskanzler Schmidt betont am 29. April 1975 in der Sendung des
ZDF "Journalisten fragen - Politiker antworten":
"Ich bin persönlich - ich sage das für meine Person - der Meinung, daß
Anwälte, die sich verdächtig gemacht haben, sorgfältig beobachtet werden
müssen, möglicherweise auch kontrolliert werden müssen. Wenn dazu eine
Gesetzesänderung notwendig ist, bin ich persönlich durchaus dafür zu
haben".

Bundesaußenminister Genscher (FDP) bestä tigt:
"Aber ich sage Ihnen offen, ich habe immer die Meinung vertreten, die
Überwachung ist genauso notwendig, ohne daß damit das Privileg des An
walts und des Verteidigers eingeschränkt wird. Ich bin selbst im Privatbe
ruf Anwalt und kann das beurteilen".

Doch die Bundestagsfraktionen von SPD und FDP lehnen nach wie vor den
von der Bundesregierung befurworteten Gesetzesvorschlag der Opposition
zur Überwachung der Verteidiger ab, obwohl alles darauf hinweist, daß die

200

Wie ein Spinnennetz ziehen sich die Kontakte der Terroristen-Anwälte
über alle Gefängnisanstalten.
Die Nachrichtenübermittlungs- und Lenkungsfunktion wird deutlich.
Mehrfach gehen die Vertrauensanwälte der Terroristen selbst in den
Untergrund.
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